
Gemeinde Leopoldshöhe
Der Bü.germeisler Leopoldshöhe, den 30. IVärz 2007

V e r f ü q u n q

Herrn Gemeindeamtmann Thomas Niebuhr wird die Verantwodung für die Finanzbuchhaltung,
die sich aus Buchführung und Zahlungsabwicklung zusammenseLi, überhagen.

Zu seiner Stellvertreterin wird die Gemeindeamtsinspektorin Kerstin Tappe bestellt.

Ferner nehmen Aufgaben der Finanzbuchhaltunq wahr:
- die Verwaitungsangestetrle LJte Orbke,
- die Verwallungsangestellte Peira Daschner und
- 

_dieVerwaltungsangestellle Tanja Caracciola, deren Autgabengebiet insbesondere die
Zahlungsabwicklung ist.

über die personelle Organisaiion der Finanzbuchhaltung in der Gemeinde Leopoldshöhe gemäß dem
,,Neuen Kommunalen Finanzmanagemenf (NKF);
higc S 93 GO.NRW in Verbindung mit S 3j GemHVO.NRW In den jeweits z.Zt. gettenden Fassungen

Vorbemerkunq:

Durch die Einführung des Recourcenverbrauchskonzepts und des kaufmännischen Rechnungssiirs
der doppelten Buchführung im gemeindlichen Haushaltsrecht ergibt sich die Notwendigkeit, die
bisherigen..gesetzlichen Regelungen über eine 'cemeindekasJe" zu RegelLlngen über eine
FinanzbuchhaltLrng in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen weiler zu enh^/ickern. In
der.. künftigen Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfältä und die dadufch bedingten
veränderungen.der v_ermögens- und Kapitarverhärtnisse der Gemeinde erfasst. sie hat die Anga-ben
zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnis_ und
Finanzplan sowie für den Jahresabschruss mit Ergebnisrechnung, Finanzreähnung und der Biranz
bilden sollen. cegtiedert ist die Finanzbuchh;ltung in d; Bereiche,,Buihführung" und
lahlungsabwicklung", an die u.a. besondere Sicherhet:tsanforderungen zu ställen sind; insoweit
ändert sich an der alten Aufgabenteilung gem. GemHVO unä GemKVO zwrschen dem
Buchungsgeschäft und dem eigenflichen Zahiungsgeschäft der Gemeinde vom Grundsalz her nur
wentg.

S 93 Abs. 1 GO.NRW bestimmt dann auch fotgerjchtig:

,Die Finanzbuchhaltung hal die Buchführung und die zahrungsabwickrung der Gemeinde zu erredigen.
Die Buchführung muss unter Beachtunö der GrundsäLe orOnunlsmatiler Buchführung so
beschaffen sein dass innerharb einer angeÄessenen zeit ein überbrick"über dii winscha.t'iche Lage
oer uemetnde gegeben werden (ann. Die Zahlungsabwicklung ist ordnungsgemäß und sicher iu
erledigen."

Nach S 93 Abs. 2 GO.NRW hat die Gemeinde, wenn sie ihre FinanzbLtchhaiiung ni6ht nach S 94durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lässt (was für L;opoldshöhe ;ichtgeplant ist), dafü. einen veGntworllichen und einen stellvertierer zu bestellen. Dies; Bestellung istnicht wie bei der örtlichen Rechnungsprüfung dem Rat vorbehalten, sondern wird vom Bürgermeister
rm HanT4en serner Organisationshoheit nacn S 62 Abs. 1 GO.NRW vorqenommen.
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Die Aufsicht über die Finanzbuchhallunoe.,rvö J"iä"",ii; ;:iä,,ä"ffii1:.:1, Ä::l dil"fj"";:*:i1,ft:.i#"1i";j,*flf":

Inkrafttrelen:

RL?'"J11'rt""lt.!ä.:T'-:"1.1T,"-1""i'"1f"9^::q:::ltrsen.Hdusharts- und Kassenwesens aur das
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Hinweis:

Die, noch zu erlassende Dienstanweisu
-orurernelssrandards im zuge einq 616n"19- -ru 

d:!n Übfigen vorschrillen des s 31 GemHVoerseht zu einem späre;;" z;iilü;Ji:äfl;t":l;:il,ij:t"fj1"#"r.isuns der Fin;.zbucnhaltuns"

2. Je'1 Ausfertigung dieser Verfügung erhalten:
- Herr Thomas Niebubr
- Frau Kerstin Tappe
- Frau Ute Orbke
- Frau Petra Daschner
- Frau Ianja Cafacciola
- He.r HansJürgen Lahge

zur Kenntnisnahme und Beachtlrng.

die FBL l,  l l ,  l l t  u. tV arr Kenninisn.hm- ,_
Außenstel le; E und Bekännlgabe im jeweirtge"

der Pefsonakat zur Kenntnisnahme.

Fachbereich einschl.

5. die GleichsteJlungsbeauftragte zur Kennrnlsnahme.

6. Wvl. am tS.. iO.2OO7


